
 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 28. Oktober 2008  
 
 
 Nr. RG 105/2008 
 

Änderung des Spitalgesetzes    
  

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 40 Absatz 2, 76 Absatz 2, 100 und 101 der 
Verfassung des Kantons Solothurn vom 8. Juni 19861), nach Kenntnisnahme von Botschaft und 
Entwurf des Regierungsrates vom 25. August 2008 (RRB Nr. 2008/1461), beschliesst: 
 
I. 
Das Spitalgesetz vom 12. Mai 20042) wird wie folgt geändert: 
 
Als Titel Cbis und § 14bis werden eingefügt: 
Cbis Rettungsdienste und Alarmzentrale 

§ 14bis 
1 Der Kanton stellt die sanitätsdienstliche Rettung sicher. 
2 Der Regierungsrat oder das von ihm beauftragte kantonale Spital können mit Rettungsorgani-
sationen Leistungsvereinbarungen abschliessen. Die §§ 9 bis 12 sind sinngemäss anwendbar. 
3 Der Kanton führt eine Alarmzentrale. Der Regierungsrat kann einen Dritten mit der Führung 
der Alarmzentrale beauftragen. 
4 Die Koordination der Rettungsdienste erfolgt über die Einsatzleitstelle der Alarmzentrale. 
 
§ 19 lautet neu: 
1 Die Leistungsvereinbarung zwischen der Aktiengesellschaft und dem Kanton ist ein Vertrag 
nach öffentlichem Recht. Die Haftung der Aktiengesellschaft und ihres Personals richtet sich 
nach dem Verantwortlichkeitsgesetz. 
2 Für die Vergütung von Leistungen, die durch die Sozialversicherung nicht gedeckt sind, gilt öf-
fentliches Recht. Auf diese Leistungen finden die Tarifbestimmungen der Solothurner Spitäler 
AG Anwendung. 
3 Die Rechtsbeziehungen zum Personal richten sich nach dem Gesetz über das Staatspersonal. 
Die Verbände des im Spital tätigen Personals können mit der Aktiengesellschaft einen Gesamt-
arbeitsvertrag auf der Grundlage des Gesetzes über das Staatspersonal oder des Obligationen-
rechts abschliessen. 
 
II. 
Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten. 
 
 
Im Namen des Kantonsrats 
Hansruedi Wüthrich Fritz Brechbühl 
Präsident Ratssekretär 
 

Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum. 

 

1) BGS 111.1. 
2) BGS 817.11. 
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Verteiler 

Departement des Innern, Gesundheitsamt (2); HS, BS 
Solothurner Spitäler AG (soH), Schöngrünstrasse 36a, 4500 Solothurn 
Polizei Kanton Solothurn 
Staatskanzlei (ENG, STU, SAN) 
GS 
BGS 
Amtsblatt (Referendum) 
Kantonale Finanzkontrolle 
Parlamentsdienste (99/2008)    
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